
66. Jahrgang Nr. 18

Donnerstag, 5. Mai 2011

18
11

Stadt Krefeld Presse und Kommunikation Telefon 02151 861402 Fax 861410 Mail: nachrichten@krefeld.de

www.krefeld.de

Grundsteinlegung Cornelius-de-Greiff-Stift  ...............  S.  107

Bekämpfung des Eichenprozession spinners ................  S.  107

Rad-Info-Tafeln werden erneuert   ......................................  S.  108

Zensus 2011: Im Mai kommen die Interviewer  ............  S.  108

Abfallbilanz für das  vergangene Jahr liegt vor  ............  S.  109

Bewerbungsfrist für  Freiwilliges Ökologisches Jahr  ..  S.  109

Aus dem Stadtrat  .......................................................................  S.  109

Bekanntmachungen  .................................................................  S.  109

Ausschreibungen  .......................................................................  S.  117

Auf einen Blick  ............................................................................  S.  118

Walter Adelfang, Geschäftsführer der Städtischen Seniorenhei-
me Krefeld, und Aufsichtsratvorsitzender Dr. Hans-Josef Ruhland 
(links) bei der Grundsteinlegung des Cornelius-de-Greiff-Stifts.

GRUNDSTEINLEGUNG DES SENIOREN-
HEIMS CORNELIUS-DE-GREIFF-STIFT
Für den Neubau des städtischen Seniorenheims Cornelius-de-
Greiff-Stift ist im Rahmen einer Feierstunde der Grundstein ge-
legt worden. Dort wird zum ersten Mal in diesem städtischen 
Seniorenheim ein neues Wohnkonzept verwirklicht werden. Dies 
wird durch spezielle Bauweise ermöglicht. Geschäftsführer Wal-
ter Adelfang freut sich, dass sich mit diesem modernen Haus die 
Pfl egelandschaft in Krefeld erweitert und für die Senioren neue 
Möglichkeiten des Wohnens eröffnet werden. „Obwohl die Be-
wohner hier die volle Betreuung der stationären Pfl ege erhalten, 

haben sie bei dem neuen Konzept dennoch die Möglichkeit, ih-
ren Tagesablauf weitgehend selbst zu bestimmen“, so Adelfang

Unter dem Konzept „Wohnen in Hausgemeinschaften“ sollen die 
Senioren sich im neuen Haus in sechs Gruppen zu je 14 Perso-
nen zusammenschließen und gemeinsam ihren Tag gestalten. In 
dem Gebäude werden 84 Bewohner Platz fi nden. Jedem wird ein 
eigenes Zimmer mit Bad zur Verfügung stehen. Mit der Fertigstel-
lung ist im Frühjahr 2012 zu rechnen. Die Kosten belaufen sich 
auf rund 6,5 Millionen Euro.

Eine moderne Zentralküche, die direkt nebenan an der Mengel-
bergstraße entsteht, übernimmt dann die Verpfl egung aller städ-
tischen Altenheime. Dieses Gebäude kostet rund 1,1 Millionen 
Euro und soll schon im November fertig sein.

BEKÄMPFUNG DES EICHENPROZESSION-
SPINNERS HAT BEGONNEN
Die „Jagd“ auf den Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea 
processionea) hat begonnen. Um seine Ausbreitung einzuschrän-
ken, werden befallene Eichenbestände im gesamten Stadtgebiet 
– im Bereich von Grünanlagen, Straßen, Schulen, Spielplätzen, 
Friedhöfen und anderen Stellen – vorsorglich behandelt. Dabei 
wird der Bazillus thuringiensis in den äußeren Kronenbereich 
der Eichen ausgebracht. Über die Fraßtätigkeit nehmen die Rau-
penlarven des Eichenprozessionsspinners den Bazillus auf, der 
die Raupen in ihrer Weiterentwicklung behindert. Dadurch kann 
die Bildung der gefährlichen Gespinstnester verhindert werden. 
Beim Einsatz des Bazillus thuringiensis werden ausschließlich 
Raupen bekämpft. Für Menschen und Tiere ist die Behandlung 
der Eichenbäume unbedenklich. Die Arbeiten im Mai werden 
zwei bis drei Wochen andauern. Der ökologische Schaden ist 
meistens gering. Wenn überhaupt, dann kann es nach erfolgter 
Regeneration und erneuten Fraßschäden zum Absterben einzel-
ner Äste kommen.
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Eine neue Rad-Info-Tafel wurde jetzt an der Westparkstraße Ecke 
Girmesgath aufgestellt. Beigeordneter Thomas Visser, Christine 
Fuchs, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund-
liche Städte und Michael Hülsmann (r.), Fahrradbeauftragter der 
Stadt Krefeld, stellten die neue Tafel vor.

RAD-INFO-TAFELN WERDEN ERNEUERT
In Krefeld werden 30 Rad-Info-Tafeln ausgetauscht. Die erste er-
neuerte Rad-Info-Tafel wurde an der Westparkstraße Ecke Girmes-
gath aufgestellt. Beigeordneter Thomas Visser, Christine Fuchs, 
Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche 
Städte, und Michael Hülsmann, Fahrradbeauftragter der Stadt 
Krefeld, enthüllten die neue Karte. Weitere 17 sollen innerhalb 
der nächsten zwei Wochen aufgestellt werden, später folgen die 
übrigen.

Die alten Tafeln waren stark verschmutzt oder von der Sonne 
ausgeblichen und so kaum lesbar geworden. Hingegen sind die 
neuen Tafeln auf Acrylbasis robuster und weisen zudem einige 
Neuerungen auf. Auf den Karten, die auf dem aktualisierten Fahr-
radstadtplan basieren, sind nun die Straßennamen und alle be-
deutenden Sehenswürdigkeiten sowie die angrenzenden Städte 
zu sehen. Neben den zahlreichen Rad-Routen sind unter ande-
rem Gefahrenstellen, Tempo-30-Zonen und sogenannte Drängel-
gitter, die das ungebremste Fahren auf die Straße verhindern sol-
len, eingezeichnet. Auch der eigene Standort sowie die Standorte 
der anderen Rad-Info-Tafeln sind gut erkennbar. Hinweise auf 
Ausfl ugsziele, Abstellanlagen, Niederrhein-Rad-Verleihstellen 

Können sich die Raupen weiterentwickeln, häuten sie sich mehr-
fach. Die Hüllen mit den Raupenhaaren verbleiben in den Ge-
spinstnestern, die aggressiven Raupenhaare können bis zu 200 
Meter weit durch den Wind getragen werden. Beim Kontakt mit 
den Haaren kann es zu gesundheitlichen Beschwerden kommen. 
Beobachtet worden sind juckende, entzündliche Hautreaktio-
nen, sowie Bläschen an empfi ndlichen Hautstellen. Gelangen 
die Haare der Raupen in die Augen, so kann es zu Bindehaut-
entzündungen kommen. Ein Einatmen der mit dem Nesselgift 
Thaumetopoein behafteten Haare kann in seltenen Fällen asth-
matische Beschwerden hervorrufen. Es sollte der Kontakt mit den 
Raupen und den Gespinstnestern unter allen Umständen vermie-
den werden. Deshalb sind Absperrungen und Hinweisschilder 
zu beachten, um die stark befallenen Bereiche zu meiden. Auch 
sollten Kinder auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden, 
damit sie die Raupen und die Gespinste nicht anfassen.

Beim Eichenprozessionsspinner handelt es sich um einen Nacht-
schmetterling, der in der Zeit von Juli bis September fl iegt und 
an den ein- bis zweijährigen Zweigen seine Eier ablegt. Er ist in 
Mitteleuropa beheimatet und in Regionen mit Weinbauklima weit 
verbreitet. Anfänglich hat es Vorkommen in westlichen Stadttei-
len von Krefeld, im Hülser Bruch und am Elfrather See gegeben. 
Zwischenzeitlich ist er in ganz Krefeld „heimisch“ geworden. 
Seine Jungraupen überwintern in Eihüllen und schlüpfen zum 
Blattaustrieb im Frühjahr. Er ernährt sich vorwiegend von den 
Blättern der Eichenbäume (Stiel- und Traubeneiche). In Ausnah-
mefällen fi ndet man den Befall auch an Amerikanischen Eichen 
und an der Hainbuche.

Werden an Bäumen in Park- und Grünanlagen oder an Straßen-
bäumen die für den Eichenprozessionsspinner typischen Ge-
spinstnester beobachtet, so bittet der Fachbereich Grünfl ächen 
um Hinweise unter der Rufnummer 02151 864400 erbeten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.krefeld.de 
über den Suchbegriff „Eichenprozessionsspinner“.

und Fahrradwerkstätten erleichtern die Planung eines Ausfl ugs 
mit dem Fahrrad. Die Kosten pro Tafel betragen 500 Euro. Die Kar-
te steht außerdem auf www.krefeld.de als Download bereit.

ZENSUS 2011: 
IM MAI KOMMEN DIE INTERVIEWER
Die Vorbereitung für die Haushaltsstichprobe zum Zensus 2011 
sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen: So wurden rund 
100 Interviewer geworben, geschult und auf die datenschutzrecht-
lichen Belange verpfl ichtet. Mit dem Zensusstichtag am 9. Mai 
beginnt die eigentliche Volkszählung. Anders als noch bei der vor-
angegangenen Volkszählung im Jahr 1987 werden aber nicht mehr 
alle Bürger befragt, sondern lediglich ein Teil der Einwohner, die in 
einer zufälligen Stichprobe gezogen wurden. Einige interessanten 
Fragen und Antworten zum Thema sind hier zusammengestellt:

Frage: Wie viele Personen werden in Krefeld befragt?

Antwort: In Krefeld sind etwa 9.000 Personen in die Haushalts-
stichprobe einbezogen. Darüber hinaus erfolgt eine Erhebung an 
sogenannten Sonderbereichen, das sind beispielsweise Alten-
heime und Wohnheime.

Frage: Wie erfährt man, ob man im Rahmen der Stichprobe be-
fragt wird?

Antwort: Von Mai bis Ende Juli führen die Interviewer die Befra-
gung durch. Sie kündigen ihren Besuch mit einem Schreiben so-
wie einer Terminankündigungskarte an. Wer den vorgeschlagenen 
Interviewtermin nicht wahrnehmen kann, sollte sich mit dem In-
terviewer oder der Erhebungsstelle in Verbindung setzen, damit 
ein geeigneter Termin für die Befragung gefunden werden kann.

Frage: Muss man den Interviewer in die Wohnung lassen?

Antwort: Es besteht keine Verpfl ichtung, den Interviewer her-
einzulassen. Man kann sich auch den Fragebogen aushändigen 
lassen und diesen ausgefüllt an die Erhebungsstelle zurücksen-
den oder online im Internet beantworten. Die Interviewer führen 
einen von der Erhebungsstelle ausgestellten Ausweis mit und 
können sich entsprechend legitimieren.

Frage: Bin ich zur Auskunft verpfl ichtet?
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In der Woche vom 9. Mai bis 13. Mai 2011 tagen folgende Aus-
schüsse und Bezirksvertretungen

Dienstag, 10. Mai 2011
17.00 Uhr Ausschuss für Schule und Weiterbildung, Rathaus
17.00 Uhr  Bezirksvertretung Krefeld-Uerdingen, 

„Et Klöske“ Uerdingen
17.00 Uhr  Landschaftsbeirat, Rathaus

Mittwoch, 11. Mai 2011
16.00 Uhr Vergabeausschuss, Rathaus
17.00 Uhr Bauausschuss, Rathaus

AUS DEM STADTRAT

BEK ANNTMACHUNGEN

KRAFTLOSERKLÄRUNG EINES 
 SPARKASSENBUCHS
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 26.01.2011 sind an den von 
der Sparkasse Krefeld ausgestellten Sparkassenbücher

Nr. 3167276413, Nr. 3167350754, Nr. 3167360142

keine Rechte geltend gemacht worden. Gemäß § 16 der Sparkas-
senverordnung vom 15.12.1995, geändert durch die Verordnung 
vom 21.06.1999, werden die Sparurkunden hierdurch für kraftlos 
erklärt.

Krefeld, den 26. April 2011

Sparkasse Krefeld

BEWERBUNGSFRIST FÜR DAS 
 FREIWILLIGE ÖKOLOGISCHE JAHR
Die Bewerbungsfrist für das Freiwillige Ökologische Jahr läuft bis 
zum 15. Mai. Zwei Stellen gibt es in Krefeld, in denen je junge 
Menschen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren kön-
nen: Das Krefelder Umweltzentrum in Hüls und der Zoo bieten 
Stellen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr an, das am 1. August 
beginnt. Die Bewerbungsfrist endet jeweils am 15. Mai. Bewer-
ben können sich junge Frauen und Männer zwischen 16 und 27 
Jahren, die sich im Natur- und Umweltschutz engagieren wollen. 
Die Teilnehmer erhalten während dieser Zeit ein kleines Taschen-
geld von 257 Euro im Monat. Kindergeld und Kinderfreibeträge 
werden weiter bezahlt.

Weitere Informationen zum Freiwilligen Ökologischen Jahr, auch 
zum Bewerbungsverfahren, gibt es unter www.foej.lvr.de. Im Zoo 
Krefeld gibt Gaby Borg vom Zooführer-Team montags und don-
nerstags von 11 bis 15 Uhr unter Telefon 02151 955213 oder per 
E-Mail Zoofuehrungen@zookrefeld.de Auskünfte, das Umwelt-
zentrum ist unter 02151 743646 oder per E-Mail info@krefelder-
umweltzentrum.de zu erreichen. Bewerbungen sind für das Um-
weltzentrum an die Stadt Krefeld, Verwaltungssteuerung und 
-service, Von-der-Leyen-Platz 1, 47792 Krefeld, und für den Zoo 
an die Zoo Krefeld gGmbH, Uerdinger Straße 377, 47800 Krefeld 
zu richten.

KREFELDER ABFALLBILANZ FÜR DAS 
 VERGANGENE JAHR LIEGT VOR
Wie viel Müll produziert der Krefelder und wohin wandert der Ab-
fall? Diese Fragen beantwortet die Abfallbilanz für 2010, die dem 
Umweltausschuss vorgelegt wurde und die später auch Eingang 
ins statistische Jahrbuch fi nden wird. Der Leiter des Fachbereichs 
Umwelt, Helmut Döpcke, stellte fest, die jetzt vorgelegten Zahlen 
bewegen sich auf einem leicht rückläufi gen, dem Vorjahr fast ver-
gleichbaren Niveau. Demnach haben die Krefelder im Vergleich 
zum Vorjahr rund ein Prozent weniger Müll entsorgt.

Seit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes gibt 
es eine Unterscheidung in Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur 
Verwertung. Insgesamt konnte der Entsorgungsweg von circa 200 
820 Tonnen Abfällen (ohne Verbrennungsrückstände) nachvollzo-
gen werden. Bezogen auf die Krefelder Einwohner ergibt sich da-
mit ein Abfallaufkommen in Höhe von 853 Kilogramm (kg) pro Bür-
ger im Jahr. Darin sind enthalten (jeweils pro Einwohner und Jahr): 
264,92 kg Hausabfälle, 51,4 kg Sperrmüll, 16,32 kg Altglas, 64,08 
kg Altpapier, 16,52 kg Leichtstoffe (inklusive Sortierreste), 7,46 kg 
Grünabfälle, 1,8 kg karitativ gesammelte Textilien, 2,88 kg Schrott 
(darunter auch 1,53 kg verwertete Elektrogeräte), 50,17 kg Bioab-
fälle, 0,73 kg Problemabfälle und 377,23 kg gewerbliche Abfälle.

Die aus Haushaltungen erfassten Abfälle (Wertstoffsammlung, 
Hausabfall und Sperrmüll) bilden rund 56 Prozent der in der 
Abfallbilanz erfassten Stoffe. Bei der thermischen Behandlung 
in der Müllverbrennungsanlage(MVA) fi elen 2010 rund 113.210 
Tonnen Verbrennungsrückstände (MVA-Schlacke, Rauchgasrei-
nigungsgips und Filterstäube) an, die zu circa 26 Prozent (ent-
spricht 29.434 Tonnen) als Baustoff verwertet werden konnten. 
Rund 83.650 Tonnen der Verbrennungsrückstände (Schlacken 
und Sortierreste) wurden auf die Deponie Brüggen II des Kreises 
Viersen gebracht. Im Jahr 2010 wurden gerundet 97.260 Tonnen 
Abfälle der Verbrennung zugeführt. Verwertet wurden gleichzeitig 
103.560 Tonnen Abfälle plus 12.540 Tonnen Verbrennungsrück-
stände also insgesamt rund 116.100 Tonnen Stoffe.

Antwort: Ja, nach dem Zensusgesetz besteht eine Auskunfts-
pfl icht.

Frage: Wohin kann man sich bei Fragen wenden?

Antwort: Für Informationen und bei Fragen steht die Zensus-Er-
hebungsstelle der Stadt Krefeld gerne zur Verfügung. Kontakt ist 
möglich unter Telefon 861352 oder 861354, E-Mail zensus2011@
krefeld.de oder Fax 861499. Informationen zum Zensus fi ndet 
man auch im Internet unter www.zensus.it.nrw.de oder www.kre-
feld.de/zensus2011.

Frage: Was passiert sonst noch im Zusammenhang mit dem Zen-
sus?

Antwort: Gleichzeitig mit der Haushaltsstichprobe erfolgt auch 
die Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ). Diese Befragung 
wird zentral vom Landesbetrieb IT.NRW durchgeführt und erfolgt 
ausschließlich auf postalischem Weg. Alle Haus- und Wohnungs-
eigentümer (oder Haus- und Wohnungsverwaltungen) erhalten 
per Post einen Fragebogen zugeschickt, der dann ausgefüllt eben-
falls per Post oder Online im Internet an IT.NRW zurückzusenden 
ist. Fragen hierzu sind unmittelbar an den Landesbetrieb IT.NRW 
zu richten: Hotline 01803 504040, E-Mail zensus2011@it.nrw.de.
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279. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGS-
PLANES IM BEREICH ZWISCHEN ALTE 
LANDSTRASSE UND KLEVER STRASSE
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
12.04.2011:

1.  Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekanntgemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414) in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird die 279. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich zwischen Alte Landstraße und Klever Straße auf-
gestellt.

2.  Über die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellung-
nahmen wird im Sinne der Begründung zur Vorlage entschie-
den.

3.  Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Bestandteil der Begründung zum Ent-
wurf der 279. Flächennutzungsplanänderung.

4.  Der Begründung zum Entwurf der 279. Flächennutzungs-
planänderung wird zugestimmt.

5.  Der Entwurf zur 279. Änderung des Flächennutzungsplans 
wird mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der 279. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich zwischen Alte Landstraße und Klever Straße liegt mit 
der Begründung (einschließlich des Umweltberichts) und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen in der Zeit vom 16.05.2011 bis 16.06.2011 einschließlich

montags bis freitags vormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt-
planung, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 475, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch die Straßenbahnlinie 
044 (Haltestelle Moritzplatz) und die Buslinien 057 und 061 (Hal-
testelle Girmesgath) erreichbar.

Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltbezogenen 
Aspekten vor:

–  Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange zur Bodendenkmalpfl ege und Landschaftspla-
nung

–  Umweltbericht (gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) als Teil der Begründung zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Angaben insbesondere zu den Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pfl anzen, Landschaft 
und Landschaftsbild, Boden, Wasser, Luft und Klima, Kultur- 
und Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen

Auch diese Informationen können während der Offenlage einge-
sehen werden.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberück-
sichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht 
ausdrücklich verweigern.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 26. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter
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284. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGS-
PLANES IM BEREICH EUROPARING/
AN KALVERPESCH UND GATZENSTRASSE
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
12.04.2011:

1.  Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird die 284. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich im Bereich Europaring / An Kalverpesch und Gat-
zenstraße aufgestellt.

2.  Über die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen wird 
im Sinne der Begründung zur Vorlage entschieden.

3.  Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Bestandteil der Begründung zum vor-
genannten Planentwurf.

4.  Der Begründung zum Entwurf der 284. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wird zugestimmt.

5.  Der Entwurf der 284. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 1 BauGB öffentlich ausgelegt.

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der 284. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich Europaring / An Kalverpesch und Gatzenstraße liegt mit 
der Begründung (einschließlich des Umweltberichts) und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen in der Zeit vom 16.05.2011 bis 16.06.2011 einschließlich 

montags bis freitags vormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt-
planung, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 476, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch die Straßenbahnlinie 
044 (Haltestelle Moritzplatz) und die Buslinien 057 und 061 (Hal-
testelle Girmesgath) erreichbar.

Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltbezogenen 
Aspekten vor:

–  Stellungnahmen zu Grünplanung, forstlichen Belangen, Immis-
sionen, Sach- und Kulturgütern

–  Umweltbericht (gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) als Teil der Begründung zur Änderung des Flächennut-
zungsplans mit Angaben insbesondere zu den Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pfl anzen, Landschaft 
und Landschaftsbild, Boden, Wasser, Luft und Klima, Kultur- 
und Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen

Auch diese Informationen können während der Offenlage einge-
sehen werden.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberück-
sichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht 
ausdrücklich verweigern.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 26. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFON SEELSORGE
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BEBAUUNGSPLAN NR. 575/II 
1. ÄNDERUNG – SÜDLICH GATZENSTRASSE/
ÖSTLICH AN KALVERPESCH –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
12.04.2011:

1.  Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekanntgemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414) in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird in dem Gebiet südlich Gatzenstraße und östlich 
An Kalverpesch ein Bebauungsplan aufgestellt. Die genaue 
Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich aus der zu 
diesem Beschluss gehörenden Planurkunde.

2.  Über die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen wird 
im Sinne der Begründung zur Vorlage entschieden.

3.  Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Bestandteil der Begründung zum vor-
genannten Planentwurf. Der Plan erhält die Bezeichnung: 
Bebauungsplan Nr. 575/II 1. Änderung – südlich Gatzen-
straße / östlich An Kalverpesch –

4.  Der Begründung zum v.g. Bebauungsplanentwurf wird zuge-
stimmt.

5.   Der Entwurf des v.g. Bebauungsplanes wird mit Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.

6.  Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 575/II 
1. Änderung wird innerhalb dieses Geltungsbereiches der 
Bebauungsplanes Nr. 575 / II – südlich Gatzenstraße /öst-
lich Wallerspfad – aufgehoben.

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 575/II 1. Änderung – süd-
lich Gatzenstraße / östlich An Kalverpesch – liegt mit der Begrün-
dung (einschließlich des Umweltberichts) und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der 
Zeit vom 16.05.2011 bis 16.06.2011 einschließlich 

montags bis freitags vormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt-
planung, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 476, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch die Straßenbahnlinie 
044 (Haltestelle Moritzplatz) und die Buslinien 057 und 061 (Hal-
testelle Girmesgath) erreichbar.

Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltbezogenen 
Aspekten vor:

– Hydrologisches Gutachten
– Schalltechnische Untersuchung
– Landschaftspfl egerischer Fachbeitrag

Auch diese Informationen können während der Offenlage einge-
sehen werden.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht 
ausdrücklich verweigern.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 26. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter
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BEBAUUNGSPLAN NR. 704 – 
ÖSTLICH SCHÖNWASSERSTRASSE 
ZWISCHEN FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 
UND SCHREBERSTRASSE –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
12.04.2011:

1.  Über die unter B., C. und D. aufgeführten Stellungnahmen 
wird im Sinne der Begründung zur Vorlage entschieden

2.  Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Bestandteil der Begründung zum vor-
genannten Planentwurf.

3.  Der Begründung zum v.g. Bebauungsplanentwurf wird zuge-
stimmt.

4.   Der Entwurf des v.g. Bebauungsplanes wird mit Begründung 
und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öf-
fentlich ausgelegt.

5.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wer-
den gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung des Entwur-
fes des v.g Bebauungsplanes erneut beteiligt.

6.   Stellungnahmen zur erneuten öffentlichen Auslegung kön-
nen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB nur für den nördlichen Blo-
ckinnenbereich (Flurstücke Nrn. 27, 72-74, 530, 585, 600, 
601, 962, 978, 1027, 1028 Flur Nr. 12 Gemarkung 3045) ab-
gegeben werden.

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin

II. Erneute Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplan Nr. 704 – östlich Schönwas-
serstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Schreberstraße 
– liegt mit der Begründung (einschließlich des Umweltberichts) 
und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen in der Zeit vom 16.05.2011 bis 16.06.2011 ein-
schließlich 

montags bis freitags vormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt-
planung, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 476, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch die Straßenbahnlinie 
044 (Haltestelle Moritzplatz) und die Buslinien 057 und 061 (Hal-
testelle Girmesgath) erreichbar.

Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltbezogenen 
Aspekten vor:

– Schalltechnische Untersuchung
– Landschaftspfl egerischer Begleitplan
– Hydrogeologisches Gutachten

Auch diese Informationen können während der Offenlage einge-
sehen werden.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht 
ausdrücklich verweigern.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 26. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter

-Amtsblatt_18-2011.indd   113 03.05.11   12:47



66. Jahrgang Nr. 18 Donnerstag, 5. Mai 2011 Seite 114

Stadt Krefeld Presse und Kommunikation Telefon 02151 861402 Fax 861410 Mail: nachrichten@krefeld.de

BEBAUUNGSPLAN NR. 732 
– INDUSTRIEPARK STAHLDORF –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
12.04.2011:

1.  Den Verwaltungsvorschlägen unter Punkt B. der Begründung 
zur Vorlage wird gefolgt.

2.  Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekannt gemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414) in der derzeit gültigen 
Fassung, wird für den Bereich des Industrieparks Stahldorf 
ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Geltungsbereich ist der 
Plan urkunde zu entnehmen. Der Plan erhält die Bezeich-
nung: Bebauungsplan Nr. 732 – Industriepark Stahldorf –

3.  Über die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellung-
nahmen wird im Sinne der Begründung zur Vorlage entschie-
den.

4.  Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Bestandteil der Begründung zum vor-
genannten Planentwurf.

5.  Der Begründung zum Entwurf des vorgenannten Bebauungs-
planes wird zugestimmt.

6.  Der Entwurf des vorgenannten Bebauungsplanes wird mit 
der Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegt.

7.  Mit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes Nr. 732 sollen in-
nerhalb seines Geltungsbereichs folgende Bebauungspläne 
aufgehoben werden:

 –  Bebauungsplan 2. Ergänzung Nr. 102 – Umgehungsstraße 
Krefeld-Süd von Wasserwerk II bis Oberschlesienstraße –

 –  Bebauungsplan 1. Ergänzung Nr. 95 – Umgehungsstraße 
Krefeld-Süd von Oberschlesienstraße bis Kölner Straße –

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 732 – Industriepark Stahl-
dorf – liegt mit der Begründung (einschließlich des Umweltbe-
richts) und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen in der Zeit vom 16.05.2011 bis 16.06.2011 
einschließlich

montags bis freitags vormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt-
planung, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 475, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch die Straßenbahnlinie 
044 (Haltestelle Moritzplatz) und die Buslinien 057 und 061 (Hal-
testelle Girmesgath) erreichbar.

Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltbezogenen 
Aspekten vor:

–  Stellungnahmen zum Planverfahren von Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange zu den Aspekten Immissi-
onsschutz, Artenschutz, Denkmalschutz, zu Altlasten und zu 
forstlichen Belangen

–  Gutachten bzw. sonstige Unterlagen zu den Aspekten Immis-
sionsschutz, (Grund-) Wasser und Boden

Auch diese Informationen können während der Offenlage einge-
sehen werden.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht 
ausdrücklich verweigern.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Priesternotruf für Kranke
Wenn Sie für einen Schwerkranken einen katholischen 
Priester benötigen und die Seelsorger Ihrer Gemeinde 
in abzusehender Zeit nicht erreichbar sind, wenden Sie 
sich an die Ruf.-Nr. 334 334 0

PRIESTERNOTRUF

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFON SEELSORGE
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BEBAUUNGSPLAN NR. 751 
– ALTE LANDSTRASSE/KLEVER STRASSE –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
12.04.2011:

1.  Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekanntgemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für den Bereich zwischen den Straßen Alte Land-
straße und Klever Straße ein Bebauungsplan aufgestellt. 
Der Geltungsbereich ist der Planurkunde zu entnehmen.
Der Plan erhält die Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 751 
– Alte Landstraße / Klever Straße –

2.  Über die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellung-
nahmen wird im Sinne der Begründung zur Vorlage entschie-
den.

3.  Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Bestandteil der Begründung zum Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 751.

4.  Der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 751 
wird zugestimmt.

5.  Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 751 wird mit der Be-
gründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegt.

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 751 – Alte Landstraße / 
Klever Straße – liegt mit der Begründung (einschließlich des Um-
weltberichts) und den wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 16.05.2011 bis 
16.06.2011 einschließlich

montags bis freitags vormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt-
planung, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 475, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch die Straßenbahnlinie 
044 (Haltestelle Moritzplatz) und die Buslinien 057 und 061 (Hal-
testelle Girmesgath) erreichbar.

Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltbezogenen 
Aspekten vor:

–  Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange zur Bodendenkmalpfl ege, Landschaftsplanung 
und zum Grundwasserschutz

– Landschaftspfl egerischer Begleitplan zum Bebauungsplan

Auch diese Informationen können während der Offenlage einge-
sehen werden.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht 
ausdrücklich verweigern.

Krefeld, den 26. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter
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Der Geltungsbereich ist der Planurkunde zu entnehmen. Der 
Plan erhält die Bezeichnung: Bebauungsplan Nr. 754/I – Rei-
nersweg / Seyffardtstraße / Vom-Bruck-Platz / Obergath –

3.   Über die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen wird 
im Sinne der Begründung zur Vorlage entschieden.

4.   Eine Umweltprüfung wird durchgeführt. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Bestandteil der Begründung zum vor-
genannten Planentwurf.

5.  Der Begründung zum Entwurf des v.g. Bebauungsplanes 
wird zugestimmt.

6.  Der Entwurf des v.g. Bebauungsplanes wird mit der Begrün-
dung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegt.

7.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sollen die ihm 
entgegen stehenden früher getroffenen Festsetzungen

 –  des Bebauungsplanes Nr. 95 1. Ergänzung – Umgehungs-
straße Krefeld Süd von Oberschlesienstraße bis Kölner 
Straße – sowie

 –  des Fluchtlinienplanes Nr. 206

  außer Kraft treten, soweit diese den Geltungsbereich des zu-
künftigen Bebauungsplanes Nr. 754/I betreffen.

8.  Alle bisher gefassten Beschlüsse des Bebauungsplanes 
Nr. 580 – nördlich Obergath/westlich Reinarzstraße – FH 
Niederrhein – werden aufgehoben.

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplan Nr. 754/I – Reinersweg / Seyf-
fardtstraße / Vom-Bruck-Platz / Obergath – liegt mit der Begrün-
dung (einschließlich des Umweltberichts) und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der 
Zeit vom 16.05.2011 bis 16.06.2011 einschließlich

montags bis freitags vormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr,

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt-
planung, Konrad-Adenauer-Platz 17, Zimmer 478, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch die Straßenbahnlinie 
044 (Haltestelle Moritzplatz) und die Buslinien 057 und 061 (Hal-
testelle Girmesgath) erreichbar.

Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltbezogenen 
Aspekten vor:

–  Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange zum Immissionsschutz, Artenschutz, Baum-
schutz, zu Altlasten, Entwässerung und zur Geologie.

–  Landschaftspfl egerischer Begleitplan (mit Artenschutz-Vorprü-
fung)

BEBAUUNGSPLAN NR. 754/I – 
REINERSWEG/SEYFFARDTSTRASSE/
VOM-BRUCK-PLATZ/OBERGATH –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
12. 04. 2011:

1.  Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 754 wird in die 
Teilgebiete Bebauungsplan Nr. 754/I und Nr. 754/II geteilt.
Die genaue Abgrenzung der Geltungsbereiche ergibt sich 
aus der Planurkunde des Bebauungsplans Nr. 754/I.
Der Bebauungsplan Nr. 754/II soll ebenfalls in angemesse-
ner Zeit aufgestellt werden. Die Verwaltung wird mit der Fort-
führung des Aufstellungsverfahrens für den Teil II beauftragt.

2.  Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekannt ge-
macht am 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414) in der derzeit 
gültigen Fassung, wird für den Bereich zwischen Vom-
Bruck-Platz und Obergath ein Bebauungsplan aufgestellt.

Krefeld, den 26. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.
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AUSSCHREIBUNGEN

STADTUMBAU WEST, JOSEFSCHULE MIT 
ANGRENZENDEM SPIELBEREICH 
CORNELIUSSTRASSE
1. Auftraggeber: 

   Stadt Krefeld, Fachbereich Grünfl ächen,Konrad-Adenauer-
Platz 1, 47803 Krefeld, Telefon: 02151 86 44 02, Telefax: 
02151 86 44 40

2.  a)  Verfahrensart: öffentliche Ausschreibung

 b) Vertragsform: Bauaufträge

3. a) Ausführungsort: Krefeld

 b) Auftragsgegenstand:

   Landschaftsgärtnerische Arbeiten zur Erstellung des 
Spielbereichs der Corneliusstraße und den Schulhof der 
Josefschule

  ca. 1100 m2 Pfl aster
  ca. 420 m2 Asphaltfl äche
  ca. 580 m2 Wassergebundene Wegedecke
  ca. 60 m2 Fallschutzfl äche
  ca. 15 Spielgeräte /Ausstattungsgegenstände

4. Ausführungsfrist: voraussichtlicher Beginn: 28.07.2011

5. a)  Anforderungen d. Unterlagen: Stadt Krefeld, Fachbereich 
Grünfl ächen, Konrad-Adenauer-Platz 1, 47803 Krefeld, 
Telefon: 02151 86 44 08, Telefax: 02151 86 44 40, Anfor-
derungsschluß: 23.05.2011

 b)  Zahlungen: Die Schutzgebühr ist einzuzahlen auf das 
Konto 301 291 bei der Sparkasse Krefeld, BLZ 320 500 00 
mit dem Vermerk der angeforderten Leistungsverzeich-
nisse und dem Kassenzeichen Vergabe 067160134/6723.
Der Einzahlungsbeleg ist der Anforderung beizulegen.
Betrag: 20,00 EUR. Eine Erstattung des gezahlten Betra-
ges wird ausgeschlossen.

6. a)  Schlusstermin für Angebotseingang: 30.05.2011, 11.00 
Uhr

 b)  Fachbereich Grünfl ächen, Zimmer K 9, Konrad-Adenauer-
Platz 1

 c) Sprache: Deutsch

7. a)  Zur Angebotseröffnung zugelassene Personen: Bieter 
oder ihre Bevollmächtigten. 

 b)  Tag, Stunde und Ort: Stunde siehe Ziffer 6 a), Stadt Kre-
feld, Fachbereich Grünfl ächen, Zimmer K 9, Konrad-Ade-
nauer-Platz 1, 47803 Krefeld.

Die Angebote sind im verschlossenen Umschlag mit dem Ver-
merk „öffentliche Ausschreibung“, Submissionstermin und Ge-
werksangaben einzureichen.

8.  Geforderte Sicherheiten: Gewährleistungsbürgschaft 5 % 
der Abrechnungssumme eines zugelassenen Kreditversiche-
rers der EG.

9. Rechtsform der Bietergemeinschaft: § 21.4 (VOB/A)

10. Mindestbedingungen: Die Bieter müssen den Nachweis er-

Auch diese Informationen können während der Offenlage einge-
sehen werden.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht 
ausdrücklich verweigern.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 26. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter
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Montag, 9. Mai 2011
Astro-Apotheke, Oberdießemer Straße 73
Brunnen-Apotheke, Kölner Straße 526
Rathaus-Apotheke, Uerdinger Straße 590

Dienstag, 10. Mai 2011
Apotheke im Kempener Feld, Kempener Allee 168 – 170
Obertor-Apotheke, Oberstraße 35
Rosen-Apotheke, Ostwall 51

Mittwoch, 11. Mai 2011
Falken-Apotheke, Gladbacher Straße 226
Kleeblatt-Apotheke, Ostwall 165
Wiesen-Apotheke, Moerser Landstraße 375

Donnerstag, 12. Mai 2011
Linner-Apotheke, Rheinbabenstraße 170
Mühlen-Apotheke, Kölner Straße 566 – 570
Seiden-Apotheke, Ostwall 68

Freitag, 13. Mai 2011
Löwen-Apotheke, Krefelder Straße 53
Schwanen-Apotheke am Ostwall, Ostwall 146
St. Peter-Apotheke, Wüstrathstraße 12
Park-Apotheke am FAZ, Dießemer Bruch 79

Samstag, 14. Mai 2011
Apotheke am Moerser Platz, Moerser Straße 104
Marien-Apotheke, Hülser Markt 16
Schiller-Apotheke, Uerdinger Straße 278

Sonntag, 15. Mai 2011
Apotheke am Ponzelar, Südwall 2 – 4
Brücken-Apotheke, Niederstraße 16
Herz-Apotheke, Gladbacher Str. 316

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau
06.05. – 08.05.2011
Ralf Krüger
Adler Straße 25, 47798 Krefeld, 67613

13.05. – 15.05.2011
Gerhard Küppers GmbH
Westpreußenstraße 23, 47809 Krefeld, 5276-0
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APOTHEKENDIEN ST

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  19222
Branddirektion  612-0

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

ÄRZTE:

Der Notdienst für die Stadt Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donnerstags von 19.00 
Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und frei-
tags von 14.00 Uhr bis Montag Morgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:

Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Telefon-Nr. 01805 
986700 zu erreichen. Sprechzeiten: samstags, sonntags und 
feiertags von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
 montags, dienstags und donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

ÄRZ TLICHER DIEN ST

TIERÄRZ TLICHER DIEN ST

Samstags ab 12.00 Uhr bis montags um 8.00 Uhr, sowie an 
Feiertagen unter der Telefon-Nr. 0700 84374666 zu erreichen.
Notdienst jetzt auch täglich ab 18.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5660555

bringen, dass sie in den letzten 2 Jahren Objekte vergleichbarer 
Größe und Art durchgeführt haben.

11. Bindefrist: 6 Monate

12.  Zuschlagskriterien: Der Zuschlag wird nach § 25 VOB (A) auf 
das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller techni-
schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das Annehm-
barste erscheint.

13.  Änderungsvorschläge und Nebenangebote: sind nicht zuge-
lassen

14.  Weitere Auskünfte: Fragen zum Leistungsverzeichnis und 
Einsicht in die Planungsunterlagen sind beim Fachbereich 
Grünfl ächen, Tel. 02151 /864413 zu erhalten.

15. Vorinformation: erfolgte nicht

16.  Vergabeprüfstelle: Nachprüfung behaupteter Verstöße ge-
gen die Vergabebestimmungen sind bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf zu stellen.

Krefeld, den 21. April 2011

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
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